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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §38;

AVG §73;

NAG 2005 §11 Abs2 Z1;

NAG 2005 §11 Abs2;

NAG 2005 §11 Abs4 Z1;

NAG 2005 §25 Abs1;

NAG 2005 §27 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. AVG § 73 heute

2. AVG § 73 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. AVG § 73 gültig von 01.01.2014 bis 14.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 73 gültig von 20.04.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

5. AVG § 73 gültig von 01.01.1999 bis 19.04.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

6. AVG § 73 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 73 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Der Gegenstand des Aufenthaltsverbotsverfahrens gegen den Vater der Fremden bildet keine Vorfrage iSd § 38 AVG im

Verfahren über die Verlängerung des Aufenthaltstitels der Fremden. Zum einen stellt die Frage der Gefährdung der

ö<entlichen Ordnung und Sicherheit durch die allenfalls rechtsmissbräuchliche Eheschließung ihres Vaters keine
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Vorfrage im Verlängerungsverfahren der Fremden dar, ist doch die Frage der Gefährdung der ö<entlichen Ordnung

oder Sicherheit (§ 11 Abs. 2 Z 1 iVm Abs. 4 Z 1 NAG 2005) nicht im Weg einer "Sippenhaftung", sondern fallbezogen in

Form einer Prognose ausgehend vom Gesamtverhalten für jede Person eigenständig zu prüfen (Hinweis E vom 3. April

2009, 2008/22/0711). Zum anderen ist der Bestimmung des § 27 Abs. 2 NAG 2005 (in der hier maßgeblichen

Stammfassung) zufolge dem Familienangehörigen mit einem abgeleiteten Niederlassungsrecht trotz Wegfalls der

Voraussetzungen für den Familiennachzug eine Niederlassungsbewilligung auszustellen, wenn der Familienangehörige

aus eigenem in der Lage ist, die Erteilungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 2 Z 2 bis 4 NAG 2005 zu erfüllen. Ob unter

den gegebenen Umständen aus der Berufung auf den Familiennachzug zur Stiefmutter (auch) der Fremden eine

Gefährdung der ö<entlichen Ordnung und Sicherheit anzulasten ist, ist eigenständig in einem allenfalls nach § 25 Abs.

1 NAG 2005 einzuleitenden fremdenpolizeilichen Verfahren zu prüfen.Der Gegenstand des

Aufenthaltsverbotsverfahrens gegen den Vater der Fremden bildet keine Vorfrage iSd Paragraph 38, AVG im Verfahren

über die Verlängerung des Aufenthaltstitels der Fremden. Zum einen stellt die Frage der Gefährdung der ö<entlichen

Ordnung und Sicherheit durch die allenfalls rechtsmissbräuchliche Eheschließung ihres Vaters keine Vorfrage im

Verlängerungsverfahren der Fremden dar, ist doch die Frage der Gefährdung der ö<entlichen Ordnung oder Sicherheit

(Paragraph 11, Absatz 2, Zi<er eins, in Verbindung mit Absatz 4, Zi<er eins, NAG 2005) nicht im Weg einer

"Sippenhaftung", sondern fallbezogen in Form einer Prognose ausgehend vom Gesamtverhalten für jede Person

eigenständig zu prüfen (Hinweis E vom 3. April 2009, 2008/22/0711). Zum anderen ist der Bestimmung des Paragraph

27, Absatz 2, NAG 2005 (in der hier maßgeblichen Stammfassung) zufolge dem Familienangehörigen mit einem

abgeleiteten Niederlassungsrecht trotz Wegfalls der Voraussetzungen für den Familiennachzug eine

Niederlassungsbewilligung auszustellen, wenn der Familienangehörige aus eigenem in der Lage ist, die

Erteilungsvoraussetzungen des Paragraph 11, Absatz 2, Zi<er 2 bis 4 NAG 2005 zu erfüllen. Ob unter den gegebenen

Umständen aus der Berufung auf den Familiennachzug zur Stiefmutter (auch) der Fremden eine Gefährdung der

ö<entlichen Ordnung und Sicherheit anzulasten ist, ist eigenständig in einem allenfalls nach Paragraph 25, Absatz eins,

NAG 2005 einzuleitenden fremdenpolizeilichen Verfahren zu prüfen.
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